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Polnische Processe.

Die Gerichte in Polen haben eine so vortrefflicheGliederung in Geschäfts¬
classen nnd Beamtengrade, daß man vor aller Organisation die Ordnung nicht
mehr entdecken kann; Oberrichter, Mitrichter, Unterrichter, Assessoren, AdjuncM,
Actuarien, Negistratoren, Schreiber und Präsidenten sind überall zu findeu; wer
aber glauben wollte, daß die amtlichem Arbeiten diesen Classen angemessen streng
getheilt sind, der würde sich sehr täuschen. Niemand ist auf eiue bestimmte Partie
der Geschäfte des Gerichtshofs angewiesen, Alles hängt von der Bestimmung
des Präsidenteu oder Oberrichters (des Noezeluik) ab. Jeder-Beamte wartet,
bis seine Gnaden der Herr Präsident, der natürlich allemal ein Mann von mos¬
kowitischer Abkunft ist, erscheint uud befiehlt: Jetzt machen Sie nur Dies oder
Jenes. Wären die Chefs der Justizhöfe uuterichtete uud gesetzkuudigeBeamteu,
denen es möglich wäre, jedem ihrer Untergebenen die angemessene Arbeit zuzu-
theilen, so wäre die Sache sür Polen ganz in der Ordnung. Alleiu die meisten
sind so leuutuißlose, uupraktische uud boruirte Geselle», daß sie die amtlichem Ge¬
schäfte uur sehr uuvollstäudig keuueu. Mau frage, wie die Herren zu ihrer
Stellung gekommen sind. „Wer waren Sie, Herr Präsident des Obwodschaftö-
gerichteö zu L. von Hans ans?" Er antwortet: „Ob ich überhaupt in einem
Hanse geboren bin, ist ungewiß; ich wurde Gärtnergehilfe, dann schickte mich ein
Kaufmann in eine Schrcibschule uud machte mich zum Markthelfer, aus dieser
Stellung wurde ich wegeu eiues zarten Verhältnisses weggejagt, ich wurde Graben¬
stecher, wanderte mit einem kleineu Trupp vou Kazapcu iu Litthauen umher uud
verdang mich uud uieiu Grabscheit vcrschiedeuek Herreu, zum Dämmeaufwerfen,
Gräbenziehen uud Sümpfetrockenlegen; dann meldete ich mich, weil ich schreiben
gelernt hatte und dem Dienst mit der Muskete entgehen wollte, in einem Com-
pagniebnrean des Regiments Galizin als Schreiber, und schrieb hier drei-Jahre
laug Formulare. Da hatte es der Zufall gefügt, daß meine Schwester, die von
ihrem Manne getrennt war, das Glück hatte, dem General in Warschan zu ge¬
fallen nnd von ihm unterhalten zu werdeu. Durch dies glückliche Ereiguiß
wurde ich plötzlich, Actuariuö bei dem Kreiögericht zu Saudomir, desseu Chef
eiu früherer Adjutaut des-Generals war, nnd drei Vierteljahre danach wnrde ich
als Chef hier an dieses Gericht-versetzt, bei dem ich znr Stnnde an Kaisers-
statt „das Gesetz zn üben nnd Recht zn sprechen habe." — In dem Falle liegt
nichts Ungewöhnliches.

Nach kaiserlicher Verordnung sollen zwar wenigstens die Chefs der Justiz¬
ämter eiue russische Universität besucht habeu. Aber die wenigen Universitäten
reichen nicht aus, uud schickten anch Nnßlandö Acadcmienalljährlich Millionen von
gelehrten Juristeu in das Land, so würden deshalb doch Fälle, wie der erzählte,
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gewöhnlich bleiben. Es ist gar nicht selten, daß man ans Ehrfurcht vor diesem kaiser¬
lichen Gesetz Subjecten, wie das oben beschriebene, academische Abgangszeugnissennd
Prüfnngsatteste nachträglich anfertigt. Wer will daran zweifeln, daß ein acade-
mischer Senat in Rußland zu Vielem bereit sei, was ein Oberst oder General
des Heeres fordert?

Eine Berufuug auf's Gesetz bei Eutscheiduugeu, sowie eiue Begrüuduug des
Verfahrens dürste nur wenigen der Nichter möglich sein. Die meisteil kennen
das Jnstizgesetz des Reichs gar nicht, und es ist dies am Ende wohl gar uoch
eill Vortheil, denn bei einem strengen Anhalten an das Gesetz wurden sich die
Gerichte oftmals ganz hilflos und noch viel öfter wegen der Widersprüche desselbeu
in der ärgsten Verwirrung bcsiudeu. Mau verfährt nach Meinung uud Gewohuheit,
und so wird es auch gauz nngelehrten, uugebildeten Leuten möglich, iu Iustiz-
ämtern etwas zn leisten, denn es gehört dazu nur einige Zeit als Gerichtsschreiber,
Amtsbote oder ähnliches Wesen dem Schaffeil uud Treibeu mit Aufmerksamkeit
zugesehen zu haben.

In der That habeu die meisten Instizbeamten iu Poleu ihre Carriere als
Schreiber begonnen nnd durchaus keiue gelehrte Bildung mit iu das Amt gebracht.
Die aber, welche sich eines Besseren rühmen, haben den polnischen Gymuasialcursuö
gemacht.

Deshalb ist das Bestechuugssystem hier zn Hause. ES läßt sich behaupten,
daß die Bestechung, dnrch alte Gewohnheit znm Gesetz erhoben, die Richtschnur
der Gerichtshöfe sei und die entscheidende Rolle spiele, denn ihr fügt sich Alles,
was etwa als gegebenes oder improvisirtes Gesetz Geltung haben könnte. Wer
die zum Nehmen immer geöffneten Hände der Gerichtöpersonen tüchtig mit
Geld zu füllen im Stande ist, der hat unbedingt alle Gesetze des Reichs für sich,
er ist der Gerechte, kein Mensch, kein Gott ändert dieses Erkenntniß, am weilig¬
sten ein Appellationsgericht, das natürlich von denselben Gruudsätzen beherrscht wird.
Die Advocatcn passen vortrefflich zn den Gerichtshöfen. Sie sind übrigeuö die Per¬
sonell, welche die Gesetze immer noch am besten kennen. Auch voll ihueu haben
nnr die wenigsten stndirt, obgleich eine Verordnung besteht, uach welcher die
Advocateu eiue Uuiversität besucht habeu solleil. Allem dies ist für deu Poleu
nicht so leicht, da Petersburg uud Moskau sehr entfernt sind und Wilua von,
seiner Universität seit W1 nichts weiter besaß, als den Lehrstnhl der Chi¬
rurgie uud der Thierarzneikuude (auch dieser ist jüugst aufgehobeuwordeil). Daher
ist der Besuch der Uuiversitäteufür die Polen so kostspielig, daß er nnr wenigen
möglich ist, am wenigsten denen, die sich dem Amtsdienst und der Advocatur
widmeu, deuu diese siud fast durchgeheudSarme Teufel — reiche Polen verzich¬
teten bis auf die neueste Zeit auf deu russischeu StaatSdieust. Zu Advocatnren
aber siud vorzugsweise die Polen befähigt, weil die Advocatcn den Gebrauch der
Landessprache nicht entbehren können.
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Ohnehin sind die polnischen Advoeateu unter den europäischen Advocateu die
ärmste Classe. Ost entscheiden die Gerichte ohne alle Verhandlungen, ans den Macht-
sprnch des Chefs des Gerichtshofs, oder auf Befehl eiues hohen Militärs, nnd dann
hat der Advocat nichts zn thun; oft werden die Processe, weil sie dem Gerichtshof
uuangenehm siud, verhindert, indem man es nicht zu eiuem Termin kommen läßt,
nnd daun hat der Advocat ebenso wenig etwas zn thun. Immer aber ist das
Verfahren so unmethodisch, verworren und leichtfertig, daß das ganze Geschäft
des Advocateu iu weuig mehr als iu Ueberredeu und Unterhandeln besteht. Von
den Bancrn oder kleinen Bürgern wird sast nie ein Rechtöanwalt zu Hilfe ge-
zogen. Erfteuö habeu diese Leute keiueu Begriff vou seiner Bedeutnng, zwei¬
tens keine Mittel, seine Hilfe zu bezahleu. Daher werdeu Nechtsausprücheder
Lellte ails deu uutersteu Volksclasseu kurz dllrch deu Anssprnch deö Oberrichterö,
der in solchem Falle die Form eines Befehls hat, abgemacht nnd unverweilt die
Executiou u. s. w. vollstreckt. Viel mehr als der Proceß beschäftigt den Advo-
caten eine Art Agentur für die Edelleute; er besorgt dem Edelmauu, mit dem
er gewöhnlich für eine bestimmte Zeit Contract geschlossen hat, alle Geschäfte,
er verkauft seiue Heuvorräthe, verhaudelt das Getreide, Häuser, Gruudstücke,
kauft eiu, was der Herr wünscht, und bekommt dafür jährlich eine bestimmte
Summe, Getreide, Hafer, Hen, geräucherte Fleischwaareu u. dgl.

Diese Bemerkungen sollen deutsche Kolonisten und Geschäftsleute war neu.
Sie ließeu sich durch eiue Meuge von auffallenden Beispielen unterstützen. Denn
kaum lebt ein Deutscher in Polen, der nicht unheimliche Erfahrnngen gemacht hat.
Ich will uur zwei Processe erzähleu, welche mir gerade ihrer Einfachheit wegen
besonders lehrreich scheinen.

Der Widerwille der Polen gegen Handwerk nnd Künste, uud dazu die
wachsende» Bedürfuisse der Bevölkerung, hatte einen großen Mangel an Hand¬
werkern aller Art veranlaßt. Tuchweber fehlten iu früherer Zeit fast gäuzlich.
Nur in Warschau uud Krakau befaudeu sich eiuige. Die Folge davou war,
daß die Edelleute ihre Wolle, die im Lande nicht verarbeitet werden konnte,
an das Ausland verkaufen mnßten. England nahm sie förmlich in Beschlag.
Zur Zeit der Wollschur kreuzteu Schaaren von englischen Aufkäufern im Lande,'
wie anch jetzt noch der Fall ist, nnd was sio bei ihren Handelsreisen über¬
sehen oder nicht bekommen hatten, das siel dann auf den Wollmärkten in Warschau,
Krakau, Plock u. s. w. iu ihre Häude. Die polnische Wolle ging über See
nach England, ans England kam das fertige Tuch zurück, 'und die Polen bezahlten
nicht blos die theure englische Fabrikarbeit, sondern auch deu Trausport ihrer
eigeuen Wolle nach England nnd wieder zurück.

Dieses Mißverhältniß machten sich vor etwa zwanzig Jahren zuerst mehrere
deutsche Kolonien zn Nutzen, legten ihre Wolle auf ein Gemeindelager nnd ließen
aus dem Vaterlande Tuchweber zn sich kommen, denen sie Hütten und Feld schenk
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ten, dafür aber die Verbindlichkeit auflegten, nnr für die Kolonie und Niemand
sonst zu arbeiten. Statt die Wolle zn dem billigen Preise zn verkaufen, zu wel¬
chem man sie im Allgemeinen den Engländern überließ, verkauften jetzt diese Colo-
nien die Tuche zu dem hohen Preise, den die Engländer dafür forderten, und
machten so begreiflicherweise schöllen Gewinn.

Darauf machten anch einige polnische Edelleute dieselbe Specnlation und vor
mehrern Jahreu eiue kluge Frau von Dalkowska, eine geborne Französin, welche
an der Weichsel nahe den berühmten Czartoryöki'schenGütern zwei Dörfer besitzt.
Durch einen Verwandten in preußischem Staatsdienst wurde es ihr leicht, eiue
Anzahl voll Tuchwebern ans ihre Herrschaft zu ziehen. Jedem derselben verkaufte
sie eine Hütte mit Schener und eiuem Acker Landes dergestalt, daß jedes Recht
auf diese Gegeustände ihrerseits für ewige Zeiten erlosch. Die Tuchweber waren
freie Eigenthümer ihrer Wirthschaften. Der Kansbetrag einer jeden Wirthschaft
war M) Gnlden oder 150 Thaler. Diesen Betrag sollteil die Känfer entweder
baar entrichten oder durch Arbeiten für die Grnndherrin allmälig tilgen. Dnrch
gerichtliche Kaufcoutracte wurde dies festgesetzt und daueben folgende gerichtliche
Geschäftscontracteabgeschlossen. Alle Käufer mußteil die Verpflichtuug eingehen,
die Wollvorrätbe der Gruudherriu zu webeu, uud zwar zu einem Preise, über
welchen alljährlich ans's Nene eine Einigung zwischen den Arbeitern und der
Arbeitgeberin stattfinden sollte, und ferner eine zweite Verpflichtnng, uicht eher
Wollen von andern Personen znr Verarbeitung anznnehmcn, bis die Wollvor¬
räthe der Gruudherriu völlig erschöpft seien. Außerdem hatten sie alljährlich
wenigstens zwei Knaben voll den bäurischeu Unterthanen,der Gruudherriu iu die
Webereien als Lehrlinge aufzunehmen.

Die meisten der Tuchweber cutrichteten sogleich ganz oder zum Theil die Kauf-
snmme, nach Verlauf voll vier Jahren aber waren alle schnldensreiuud nach dem
Vertrag im ganzen Umfange Eigenthümer ihrer Wirthschaften. Schon in dieser
Zeit hatte die Freundschaft zwischen den Weberu uud der Gruudherriu eiueu
Stoß erlitteu. Die Gruudherriil schieu diese freien Besitzer von ihrer Herrschaft
gern wieder los werden zu wolleu, da sie bereits uuter ihreu eingeborenen Unter¬
thanen einige Leute besaß, welche die Weberei verstauben. Ans verschiedene Weise
suchte sie den Webern den Anfenthalt lästig zu machen, ohne dadurch mehr zn
erreichen, als daß jene ihr den Arbeitspreiö höher trieben. Da versnchtc die
Dame einen Gewaltschritt.

Nach der Schnr war die Einigung wegen des Weltpreises ans's Nene zu
Stande gekommen. Aber Fran von D. ließ diesmal ungewöhnlich kleine Woll¬
quanta all die Arbeiter verabreiche uud, nachdem etwa die Hälfte ihrer Wolle
verarbeitet war, nichts mehr liefern. Wiederholten Bitten und Mahnungen voll
Seite der deutscheu Weber wurde iu eiuer Weise cntgegnet, daß diese sahen, die
Herrin störe absichtlich die Arbeit dnrch Vorenthaltung des Materials. Drei
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Wochen lang waren die Leute gänzlich ohne Arbeit, nnd da sie auch dann noch
vergebens um Wolle gebeten hatten, nahmen sie nicht Austand, Arbeitsanfträge
von einem Dritteu zu übernehmen nnd sich sogleich mit denselben zu beschäftigen.

Nach eiuigeu Tageu erschien am Abend von der Herrin geschickt eine förm¬
liche Execntionscolonne vor den Weberhüttcn. Es waren die Wirthschaftsanfseher
nnd einige Bauern. Ihre Instrnction ging dahin, die deutschen Weber sammt
ihren Gerätschaften aus deu Hütten zu werfen. Der Befehl wnrde ohne Wider¬
stand vollzogen, da die anueu Deutschen ans die Gerechtigkeitder Gerichte rech¬
neten. Am nächsten Morgen sandten sie zwei Männer nach N. in das Kreis¬
gericht, die Anklage gegen die gewaltthätige Dame zu eröffnen. Dem Gericht
aber gefiel eö nicht, die Klage zu Protocoll zu uehmen; es wies die Kläger mit
dem Bedeuten fort, die Klage auf dem Stempelbogen gleich niedergeschrieben
einzureichen. Man kam dieser ganz uugeschlicheu Anforderung sogleich nach, aber
das Verlangen der Kläger, die Sache zu beeilen, da sämmtliche Weber mit ihren
Familien uuter freiem Himmel lägen nnd bei der Unmöglichkeit zn arbeiten ver¬
hungern müßten, wurde mit der Bemerkung zurückgewiesen: von einem Termine
könne uuter 6 bis 8 .Wocheu uicht die Nede sein. Privatleute gaben den trost¬
losen Leuten den Nach, sich mit der Grnndherrin um jeden Preis zu verständigen,
da sie bei den Gerichtshöfen des Landes zuverlässig keine Hilfe finden würden.
Da uuu aber eine Verständigung uicht gut möglich war, indem die Gntöfran
darauf ausging, die Weber ans, dem Verhältniß freier Besitzer in das abhängiger
Miethinhaber gleich deu Baneru herab zu dräugeu, so wurde ihuen der Nath er¬
theilt, sich an ein polizeiliches Amt zu weudeu. Deshalb reichteu die beideu
Beauftragten, ihre Klage auch bei dem Obwodschaftsconnuissariat ein, baten sofort
einen BesichtiguugScommissarabzuschicken nnd die Kläger wenigstens in einen Znstand
zn versetzen, der eö ihnen möglich mache, bis zum Ausgaug der Sache zu daueru,
also ihuen ihre Hütten wieder zu öffnen. Der Commissirr, obschon er die ganze
Sache mit demjeuigeu Widerwillen angenommen, den jeder Faullenzer vor einer
nenen Arbeit empfindet, versprach doch am anderen Tage einen Beamten zur
Besichtigungder Verhältnisse abznsenden,und die Kläger kehrten mit dieser srvhen
Botschaft zu ihreu Geuosseu zurück. Allein der uächste Tag verging, ohne daß
irgend ein Beamter ankam, und in den folgenden 8 Tagen ließ sich der Ersehnte
ebenso weuig blicken. Obschon die Tuchweber sich unter einer Grnppe von Bänmen
gelagert hatteu, war das Blärterdach über ihren Häuptern doch nicht so dicht
gegen Sturm und Regen, daß ihre Geduld uicht durch Regen uud Sturm wäre
beeinträchtigtwordeu. Sie saudteu abermals die beideu Bevollmächtigtenan den
Obwodschaftsconunissar und ließen dringender um Beeilnng ihrer Angelegenheit
bitten. Der Commissar behandelte die. Bittenden mit Verdruß nnd Brntalirät,
schickte sie aber mit der festen Versicherung fort, er werde am uächsten Tage ihre
Lage in Augenschein nehmen lassen. Jene wanderten den vier Meilen langen
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Weg zurück, und die Unglücklichen hofften wieder, diesmal nicht ohne bangen
Zweifel. Ihr Zweifel rechtfertigtesich. Eö erschien kein Beamter. Wieder war¬
tete man 8 Tage lang vergebens. Nnn glaubten die Weber sich nnr dadurch
helfen zn können, daß sie ihre Klage mit einer Beschwerde wegen Vernachlässi¬
gung von Seiten der Gerichte auch beim Generalguberuator, dem Haupte uud
fast absoluteu Befehlshaber der Proviuz erreichten.

General B. bewies sich den Lenten hnldreich nnd bemerkte mit Bleistift auf
dem Rande der Klageschrift, daß Gruud seines Befehls unverweilt der Forderung
der Klagenden an das Gericht Folge gegeben werden solle. Dieses M. ließ er
durch die Kläger selbst — auf die Form giebt man nicht viel — zu dem Ob-
wodschaftscvmmissar tragen, und dieser konnte nun die Klage nicht mehr ignori-
ren, war, wie eö sich zeigte, dadurch aber noch keineswegs genöthigt, mit Energie
vorzugehen. Er beauftragte den Bürgermeister der kleinen Stadt K. mit Besich¬
tigung der Lage der Weber. Die Bürgermeister der kleinen Landstädte, welche
in der That nichts weiter sind, als Unterbeamte der ObwodschaftScommissariate,
werden nämlich stets zu dergleichen Geschäften verwendet.

Am andern Tage erschien der Bürgermeister ans dem Schauplatze des Uu-
rechts nud Elendes. Aber er warf kaum vorübergehend einen Blick darauf,
denn eiu Diener der Grnndherrin hatte ihn schon vor dem Dorfe empfangen und
zur Tafel bei der gnädigen Frau eingeladen. Dieser wackere Mann ließ sich denn
anch die Liebenswürdigkeit und die volle Tafel im Palaste so wohl gefallen, daß
er an die deutschen Weber, die dranßen huugernd und zähneknirschendlagen, gar
uicht dachte. Am Abend fuhr er zurück mit einem Protocoll, das nichts weiter
enthielt, als einige künstliche Beweise für die Nechtmäßigkeit der Handlungen der
Fran von D.

Vergebens hofften die Weber immer noch auf ein gerichtliches Einschreiten zu
ihreu Gunsten. Niemand frug, Niemand sah nach ihnen. So lagen die armen
Menschen nicht weniger als neun Wochen unter Gottes freiem Himmel, ehe sie,
von Hunger und Noth gedrängt, den Muth faßten, anf's Neue sich an das Ge¬
richt zn wenden. An der Macht des Generalgonvernenrs nnd dem guten Willeu
des Kreiöcommissariats verzweifelnd, bestürmten sie nuu abermals das Kreisgericht
um Beschleunigung des Processes. Man befahl ihnen am Sonnabend der nächsten
Woche wiederznerscheinen mit dem Bemerken, daß dies der Termintag sei. Der
Advocat der Frau von D. benachrichtigte jetzt seine Mandantin, daß den Klägern
von dem Gericht ein Bescheid zugesagt worden sei, und deshalb erschien die Ver¬
klagte in der Kreisstadt, um dem Chef des Gerichts einen frenndschastlichenBe¬
such abzustatten, bei welcher Gelegenheit sie ihm eine Abschrift der mit den deutschen
Webern gemachten Kauf- nnd Geschäftöcontracte übergab uud vorzüglich ans den
Paragraphen hinwies, nach welchem die Weber für keine dritte Person arbeiten
dnrsten, so lange die Wollvorräthe der Fran v. D. noch nicht erschöpft waren.
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Ihre Folgerung zu Begrüuduug der Rechtmäßigst ihrer Gewaltthat war fol¬
gende: Die deutscheu Weber habeu für audere Persoueu gearbeitet, ehe mein Woll¬
lager geräumt war, also den Conti act gebrochen: folglich siud die Hütten, die ich
ihnen überlassen hatte, iu meiue Haud znrückgefalleu, uud ich brauche nicht zu ge¬
statten, daß diese Leute serner darin wohnen.

Da Frau v. D. uatürlich uicht versäumt hatte, dem Gerichtschcf die Haud
mit Ducaten zu füllen, so beachtete dieser deu Umstaud, daß Frau v. D. den
Webern muthwillig das Arbeitsmaterial voreuthalteu uud sie dadurch fremde Be¬
schäftigung anznuehmeu gezwuugeu hatte, gar uicht, ebensowenig den Umstand,
das; die Weber ihre Hütten und Wirthschaften käuflich au sich gebracht hatten,
uud daß Verletzuug des Geschäftöcoutractödeu Kaufcoutract vor keiuem Recht der
Welt ohne Weiteres aufheben könne.

Als aber die Bevollmächtigten der Weber an dem Tage des sogenauuten
Termius vor Gericht erschienen, eröffnete ihueu der Chef desselbeu, daß die Be¬
klagte bereits ihre Aussageu abgegcbeu. Aus Allem aber folge, daß die Weber
ihrer coutractlicheu Verpflichuug uicht uachgekoiumeu seieu, dadurch die Ausprüche
a»f ihre Wirthschaften nnd einen weitern Wohnsitz auf der Gruudherrschaft ver¬
loren hätten, uud folglich von Seiten des Gerichts keine Hilfe erwarten dürften'
Dieses barbarische Erkenntniß war schon znvor schriftlich ausgefertigt wordeu und
wurde deu Uuglücklicheu uebst eiucr zum Glück uicht hoheu Kosteuliquidation ein¬
gehändigt.

Nachdem eiu solcher Bescheid den Webern zu Theil gewordeu, giug die
Gruudherriu iu ihrer Gewaltthätigkeit noch weiter und ließ deu Weberu ihre
Webstühle uud Werkzeuge mit dem Bemerkeu weguehmeu, daß Alles, was sich
aUf ihrer Gruudherrschaft befiude, ihr Eigenthum sei; doch wollteu die Weber
ihreu Gruud verlasse», so sei sie bereit, ihueu die Gegenstände zu scheuten.

Die thörichtem Weber stellten nur dieses Diebstahls willen eine neue Klage
an; aber diese, uach Zurückweisuug vom Guberuialgericht ebenfalls dem Kreis¬
gericht auheim gefallen, faud gauz dieselbe Behaudluug wie die erste, uud der Be¬
scheid war endlich, daß die Frau v. D. allerdings auf Alles, was sich auf ihrer
Gruudherrschaft befiude, eiu Recht als Eigeuthümeriu besitze; sie sollten also der
Gruudherriu versprechen, ihr Gut verlasseu zu wollen uud sich ihr Handwerkö-
geräth uud dazu noch eine Eutschädiguug als Unterstützung„erbitten".

Das Bewußtsein ihres Rechts hielt die Tuchweber vou eiuer solcheu Herab¬
würdigung ab. Sie versuchten es nochmals, sich durch die Justiz des Laudes zu
helfen, uud brachtcu ihre Klage beim Gubernialgericht ein. Merkwürdig war, daß
das Guberuialgericht die beim Kreisgericht eutstaudeueu aus drei Blättern beste¬
henden Proceßacteu uicht auuahm, vielmehr verlangte, daß die Klage voll Neue,»
augestellt werde, also als eine höhere Instanz nicht agiren mochte. Aber bei diesem
höheren Gericht war es noch viel weniger möglich, die Männer der Gerechtigkeit

Grenzvotcn.IV. 1850. 109
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für die betreffende Angelegenheit in Bewegung zu setzen, nnd vergebens bemühten
sich die Weber, eine Uutersuchuugscommisswu zu erzwingen.

Während dem Win der Herbst. Die Kläger konnten in ihrer Lage un¬
möglich länger verharren. Es blieb ihnen nichts übrig, als die Grnudherrschast
der Frau v. D. zu verlassen, und ein Glück war eS für sie, daß ihnen in der
von Sobieöti gestifteten deutscheu Colonie am Wieprzflnß Aufnahme gewährt
wurde. Sie hatten Alles eingebüßt, nebenbei anch den Glauben an eine Jnstiz
in Poleu. Zwei Jahre später sprach ich eiuen der verunglückten Tuchweber in
Lnblin. Nach seiuer Mittheiluug befaud sich der Proceß uoch völlig iu demselben
Zustande uud war uicht um deu kleilisteu Schritt vorwärts gerückt. „Beim Gu-
bernialgericht," sprach der ehrliche Bursch kopfschüttelnd, „ist gerade gar nichts
auszuwirken. Es scheint auf die Sache gar nicht eingehen zu wollen, eutweder
weil die Beamten alle von den Geldgeschenken der Frau v. D. zu Dauk ver¬
pflichtet worden fiud, oder weil sie die Freundschaft dieser reichen Fran nicht der
Freundschaft mit armen verunglücktemHandwerkern aufopfern wollen. Nach der
Uebersiedlnng iu ein anderes Gnberninm sei vollends gar nichts mehr anzufangen,
und sie, die Kläger, seieu uur froh, daß das Gericht uicht darau deuke, eine
Kostenliqnidationzu macheu. Doch haben sie die Absicht uoch uicht aufgegeben,
die Klage dem Fürsten Paskewicz vorzulegen; freilich sei auch der Glaube an den
Erfolg dieses Schrittes sehr schwach, soust würde man ihn schon unternommen
haben." — Es schien deu ehrlicheu Deutschen ein schwcrmüthiger Trost zn sein,
daß sie doch noch eine kleine Hoffnung hatten, ihr Recht zu finden, und um diese
behagliche Aussicht uicht zu verlieren, zogen sie es vor, beim Fürsten Statthalter
lieber nicht zu klageu.

ES war in deu ersteu Jahren des vorigen Jahrzehntes, als der Inhaber von
fünf Dörfern uud eiuem Städtcheu im Guberuium S. einen deutschen Hauslehrer
eugagirte. Das beduugeue Houorar betrug für'ö Jahr 3,000 Guldeu (300 Thlr.).
Drei Jahre erfüllte der Hauslehrer seine contractliche Dienstpflicht, erhielt aber
während dieser Zeit von seinem Gehalt mir 2,000 Gulden iu drei verschiedeueu
Summen. Am Eude des dritteu Jahres betrug daher die Schuld des Herrn
v. W. 7,000 Gnlden. Die beiden Zöglinge waren so weit, daß der Gutsherr
den Hauslehrer entbehren konnte, um so mehr, da er die Söhne nach Petersburg
zu schicken beabsichtigte. Sein Wnnsch war nun, dem Hauslehrer deu Abschied
zu geben, ohne dadurch seiner Casse einen Schaden zuzufügen. Er suchte deshalb
Zank, uud der war leicht herbeizuführen, da die nichtswürdigeBehandlung des
Gesindes nnd der Bauern den Hanslehrer öfter zn veranlassen pflegte, die ge¬
mißhandelten Leute zu vertheidigen. Ein Baner, welcher die Grnndherrschaftver¬
lassen und sich auf die Besitzung eines Postmeisters übersiedeln wollte, gab die
Veranlassung. Er wnrde furchtbar zerhaue«, wie ein Züchtling seiner Haare be¬
raubt und nackend mit einer um den Hals geschlungenen Kette vor der Thüre
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des HerrschaftShausessechsnnddreißigStunden laug angeschlossen. Der philan¬
thropische Hauslehrer gcrieth iu Hitze, es kam zu einer Scene, uud der Lehrer
forderte sofort seine Entlassung, aber auch die rückständigen 7,000 Gulden. Herr
o. W. verlangte den Contract zu sehen, ans welchen sich diese Forderung begründe;
der Hauslehrer legte ihn vor, nnd Herr v. W. riß das Docmuent weg nnd warf
es in's Kmninfener. Znm Glück hatte der Hanslehrer audere Beweismittel. Er
verließ die Besitzung des Edelmanns uud reichte seiue Klage persönlich beim Ge-
neralgnbernator ein, um sie nicht der schmählichen Gannerei der gewöhnlichen
Gerichte anheimfallen zn lassen. Um mit seiner Klage zu reussiren, hatte der Klager
in seiiler Klageschrist die Hälfte von der einzuklagendenrückständigen Summe
seines Gehaltes, also 3,500 fl., der Iuvalidencasse des Gnberninms als Geschenk
zugesichert. Dieses Geschenk, so hoffte er, werde nicht blos eine ungewöhnliche
Beschleunigungseiner Angelegenheit, sondern anch einen glücklichen Ausgang der¬
selben bewirken, uud durch das Opfer der Hälfte werde er doch weuigsteus
3,500 fl. mit Gewißheit retten.

Aber ein polnisches Gericht ist auch dnrch das raffinirteste Mittel nicht dazn
zu bringen, von seinen Principien abzuweichen. Das Geschenk gefiel allerdings dem
Gnbernator so, daß er Befehl gab, sofort die Klage zu beeilen. Die Kanzlei
beauftragte schon am zweiten Tage den Bürgermeister von I. sich mit dem Kläger
nnd einer Begleitung von zwei Gendarmen zu dein schuldigen Gutsherrn zu begeben»
Diese Commission hatte die Klagebeantwortung zu forderu, uud Herr v. W. kouute
glücklicher Weise im Angesicht des Klägers seinem Stolz nicht so weit entsagen,
die Schuld vou 7,000 Gulden zu leuguen. Dieses Zugeständniß wnrde selbst
von dem Bürgermeister sür einen so vollkommenen Sieg angesehen, daß er dem
Kläger seine Anforderung für 2,000 Gulden abzukaufen sich erbot, woranf dieser
in Siegeöübermuth uicht einging.

Nachdem die Commission zurückgekehrt und die Klagebeantwortung in die
Gnbernialkanzlei gelaugt war, sah der Kläger zu seinem freudigen Erstaunen,
daß eilig eine Execntionsmannschaftnach der Besitzung des Beklagten abgefertigt
wnrde, uud er war überzeugt, daß diese Execution die geforderteu 7,000 Gulden
einzubringen habe. Leider aber wurde ihm nach einigen Tagen eröffnet, daß die
der Iuvalidencasse zugetheilte Hälfte seiner Forderung bereits eingezogen, die Klage
seiner Hälfte aber zu weiterm gerichtlichem Verfahren dem Kreiögcricht über¬
geben sei.

Ach bei diesem Gericht war nichts auszurichten! Ein einziger Termin wurde
gehalten, und in diesem eröffnete ihm der bestochene Chef des GerichshofeS: man
könne in der ganzen Klageschrift gar keinen eigentlichen Klagestoff finden, und es
sei daher besser, daß der Kläger auf seine vermeinten Ansprüche verzichte. Drei
Jahre lang bemühte sich der Kläger vergebens, sein Recht zu erlangen. In drei
verschiedenenGerichten nahm man seine Angelegenheit an, aber in jedem verhinderte
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zweckmäßige Bestechung der Gerichtspersonen die Beförderung der Angelegenheit,
und so blieb der Proceß unvollendet bei den Gerichten hängen; jetzt ist er ver¬
schollen. Der Kläger nicht, nnr die beschenkte Iuvalideucasse hatte gewonnen.

Man darf wohl annehmen, daß der Fürst, der an der Spitze eines solchen
Staates steht, ganz besonders bernfen ist, Schiedsrichter in den Nechtsverwicke-
lnngen deutscher Staaten zu sein.

Aus Petersburg.*)
Was mau iu Nußlaud vou den deutschen Händeln denkt? — Denken ist

eine deutsche Gewohnheit, vor welcher der Himmel nusre Mutter Nußland behüten
wird, da Ihr vieles Denken Sie in solche Wirthschaft geführt hat. Der Nüsse
denkt nicht, er will, was sein Kopf, der Kaiser will. Ob die große Masse des
Volks uud die Masse seiuer Beamteu uud die Masse der Fremden hier über
Deutschland Ansichten hat, uud welcher Art diese Ausichteu smd, ist daher sehr
gleichgültig. Die privilegirteu Nüssen aber, welche in der Nähe des Kaisers ihre
Ansichten holen, hegen in seltener Einigkeit Alle dasselbe Gefühl, welches ich schick¬
licherweise nicht bezeichnen kann, welches aber das entschiedenste uud äußerste
Gegentheil von Achtnng ist. Der Schach von Pcrsien uud der Sultau werden
mit größerm Nespeet genannt, als die erlauchten Hänpter der deutschen Schiiten
und Suuuiten; deuu wir haben mehr Grund uns um die Iutrigueu zu Teherau
uud zu Stambul, alS um die diplomatische Weisheit von Wien oder Berlin zn
bekümmern; der Orden, welchen Abdul Meschid eiucm uuserer Generale verleiht,
erweckt mehr Aufmerksamkeit und Neid, als 3 Großkrenze" oder erste,Classen aus
Wien uud Berlin, uud ein krummer Ehrensäbel, den der russische Vasall vou
Perfieu eiuem Gesandten seines Oberherrn schenkt, macht im Palast größere Sen¬
sation, als ein touigl. oder kaiserl. Regiment, welches dem Fürsteu Statthalter zu
passender Stnnde gewidmet wird. Als nach der Pacisication von Ungarn der kleine
Strichhagel östreichischer Orden bei uus uiederfiel, war die Sache in der Ordnung,
uud da die Ordeu uicht übermäßig reichlich gegeben wurdeu und nach vollendeter
Affaire eintrafen, so ließen uusere Generale sich das wohlwollend gefalleu; aber
daß ueulich unmittelbar vor deu Coufereuzeu vou Warschau die Majestät von
Preußen den Fürsten von Erivan zum Commaudeur eiueö preußischen Regiments
machte, das war doch gar zu — fein, und brachte keine andere Wirkung hervor,
als eiu Achselzuckeu uud ciu wenig schmeichelhaftesLächeln. Jeder Turkomanneu-
hänptling, welcher die russische Vermittelung annimmt, hätte das Selbstgefühl ge¬
habt, einen anderu Zeitpunkt für solche öffentliche Artigkeiten zu finden, als den,

Wir geben diesen Brief ohne jeden Commentar und überlassen unsern Lesern, ans
den Worten eines Gegners daö für unö Nützliche herauszufinden. D. N.
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